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EXECUTIVE SUMMARY
Politik darf nicht nur gemacht werden, wenn Not am Mann ist und ein singulärer 
Eingriff – losgelöst von einer größeren Idee – unbedingt erforderlich und unab-
wendbar ist. Vielmehr muss die Politik einer Vision, einem größeren Plan folgen. 
Eine solche Politik ist auch den Menschen und der Wirtschaft vermittelbar. Sie 
schafft Planungssicherheit für Unternehmen und Investoren. Die tiefgreifenden 
Veränderungen, die sich durch Digitalisierung und nachhaltige Entwicklung für 
den Standort Deutschland ergeben werden, erfordern eine aktive Politik, die si-
cherstellt, dass die Anpassungsprozesse möglichst transformativ – nicht disruptiv 
– verlaufen. 

Deutschland muss sich gegen protektionistische Tendenzen und für eine gerechte 
Gestaltung der europäischen und internationalen Zusammenarbeit einsetzen. Poli-
tik und Wirtschaft sind hier gleichermaßen gefordert.

Der Stellenwert des Dienstleistungssektors dürfte im Zuge der Digitalisierung wei-
ter steigen. Gleichzeitig dürfte die deutsche Volkswirtschaft aufgrund der ver-
gleichsweise hohen Bedeutung der (treibhausgasemissionsintensiven) Industrie von 
Tendenzen zur Dekarbonisierung der Weltwirtschaft stärker als andere betroffen 
sein. Daher ist vor allem in Deutschland eine verlässliche Klimapolitik erforderlich, 
um die Wirtschaft schrittweise den neuen Rahmenbedingungen anzupassen.

Eine Normalisierung des Zinsniveaus sollte schnellstmöglich eingeleitet werden, 
dabei ist ein rascher Anstieg zu vermeiden. Gleichzeitig sind die Maßstäbe zur 
Messung von Wohlstand und Wirtschaftswachstum zu hinterfragen.

Der demografische Wandel setzt die gesetzliche Altersvorsorge zunehmend unter 
Druck, betriebliche und private Altersvorsorge sollten gestärkt werden. Altersvor-
sorge- und Gesundheitssysteme sind anzupassen. Es müssen Rahmenbedingungen 
für die Migrationspolitik geschaffen werden, die hochqualifiziertes Personal aus 
dem Ausland anziehen und die Integration aller Einwanderer ermöglichen. 

Vor dem Hintergrund der Digitalisierung und der nachhaltigen Entwicklung sind 
Steuer- und Sozialsysteme grundsätzlich zu überdenken. Hierzu sollten innerhalb 
der Bundesregierung eindeutige Zuständigkeiten für beide Themenbereiche ge-
schaffen und verlässliche Entwicklungspfade aufgezeigt werden, die Planungssi-
cherheit für Unternehmen und Investoren bieten. 

Zu den vordringlichen Aufgaben der neuen Bundesregierung wird gehören, die 
Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Deutschland in einem internatio-
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nalen Umfeld, das durch den Brexit und die Steuerpläne der USA gekennzeichnet 
wird, weiter zu stärken. Weiterhin ist auch die Investitionsbereitschaft in- und aus-
ländischer Unternehmen in Deutschland zu fördern. Um diese Ziele zu erreichen, 
sind unseres Erachtens Änderungen des geltenden Unternehmensteuerrechts un-
erlässlich. Aufbauend auf den Ergebnissen der Sondierungsgespräche unterbreiten 
wir Vorschläge zur steuerlichen Förderung des Wirtschaftsstandorts Deutschland 
in der neuen Legislaturperiode, die geeignet sind, in einen Koalitionsvertrag aufge-
nommen zu werden.

Die Soziale Marktwirtschaft hat wesentlich zum derzeitigen Wohlstand Deutsch-
lands beigetragen. Deutschland wird dieses hohe Wohlstandsniveau nur halten 
können, wenn die Rahmenbedingungen an die aktuellen Entwicklungen angepasst 
werden, sodass die Marktwirtschaft weiterhin „automatisch“ auch soziale Ergeb-
nisse liefert.
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1.	� DIE RAHMENBEDINGUNGEN  
HABEN SICH GEÄNDERT

Fünf Entwicklungen haben zur Änderung der Rahmenbedingungen im besonderen 
Maße beigetragen und werden in der Folge vorgestellt.

Gleichzeitig befindet sich die Gesellschaft in einem tiefgreifenden Wandel, ausge-
löst durch die zunehmende Digitalisierung aller Lebensbereiche, durch den Klima-
wandel und durch die daraus resultierende Energiewende. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie die deutsche Wirtschaftsordnung 
an die geänderten Rahmenbedingungen angepasst werden kann – die Weichen 
sollten in der bevorstehenden Legislaturperiode gestellt werden, vor allem im Hin-
blick auf die Frage: 

Was ist die Soziale Marktwirtschaft im 21. Jahrhundert?

1.1	� GLOBALISIERUNG

Die außenwirtschaftliche Verflechtung der deutschen Wirtschaft hat  
stark zugenommen.

Die deutsche Wirtschaft ist exportorientiert und damit auch exportabhängig. Rund 
ein Viertel der Arbeitsplätze in Deutschland hängen vom Export ab. Deutsche Un-
ternehmen sind ein Teil globaler Wertschöpfungsketten. Während beispielsweise 
im Jahr 1950 die Exportquote (Exporte/Bruttosozialprodukt) 11,6 Prozent betrug, 
lag sie im Jahr 2016 bei 46,0 Prozent (Exporte/Bruttoinlandsprodukt).

Gleichzeitig ist Deutschland als rohstoffarmes Land auf Importe angewiesen, vor 
allem von Energieträgern. Durch die Globalisierung hat der internationale Handel 
stark zugenommen, aber auch die Internationalisierung der Produktionsprozesse. 
Allein im Zeitraum von 2003 bis 2013 stiegen die deutschen Ausfuhren um 65 Pro-
zent, die deutschen Einfuhren um 68 Prozent. Im Jahr 2013 betrug der deutsche 
Anteil am Welthandel 7,8 Prozent (1950: 3,6 Prozent) bei den Ausfuhren und 
6,4 Prozent (1950: 4,6 Prozent) bei den Einfuhren.

Rund 60 Prozent der deutschen Ausfuhren entfallen auf die zehn wichtigsten Han-
delspartner. Es sind in erster Linie europäische Nachbarländer, Großbritannien, die 
USA und China. Dabei verteilen sich circa 50 Prozent der deutschen Exporte auf die 
vier Warengruppen: Kraftwagen und Kraftwagenteile, Maschinen, chemische Er-
zeugnisse sowie Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse.
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Die meisten Einfuhren kommen aus den Niederlanden, China, Frankreich und den 
USA. Russland ist ein wichtiger Lieferant von Energieträgern. Rund 30 Prozent der 
Importe enthalten Erdöl und Erdgas, Datenverarbeitungsgeräte sowie Kraftwagen 
und Kraftwagenteile.

Die Außenhandelsquote stellt den Außenhandelswert (die Summe der Exporte und 
Importe) ins Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP):

Die Außenhandelsquote zeigt die außenwirtschaftliche Verflechtung einer Volks-
wirtschaft. In Deutschland ist diese Quote von etwas über 40 Prozent im Jahr 1991 
auf über 80 Prozent im Jahr 2016 gestiegen.

Protektionistische Entwicklungen können nicht im Interesse der deutschen Volks-
wirtschaft sein. 

1.2	� INTERNATIONALISIERUNG/EUROPÄISIERUNG  
DER POLITIK

Die internationale Verflechtung von Politik und Wirtschaft hat stark zugenom-
men. Die Vorteile werden den Bürgern nicht ausreichend deutlich.

Die Internationalisierung der Politik wurde unmittelbar nach dem Zweiten Welt-
krieg vorangetrieben, besonders durch die angestoßene europäische Integration 
und durch die Gründung der Vereinten Nationen.

„Ich hoffe, dass in nicht zu ferner Zukunft die Vereinigten Staaten von Europa, zu denen 
Deutschland gehören würde, geschaffen werden, und dass dann Europa, dieser so oft 
von Kriegen durchtobte Erdteil, die Segnungen eines dauernden Friedens genießen wird.“     

Konrad Adenauer, 1946

„Es gibt ein Heilmittel, das [...] innerhalb weniger Jahre ganz Europa [...] frei und glück-
lich machen könnte. Dieses Mittel besteht in der Erneuerung der europäischen Familie, 
oder doch eines möglichst großen Teils davon. Wir müssen ihr eine Ordnung geben, un-
ter der sie in Frieden, Sicherheit und Freiheit leben kann. Wir müssen eine Art Vereinig-
ter Staaten von Europa errichten.“     

Winston Churchill, 1946

����������������� � 	�������	 � 	I������
BIP 	∗ 	100 
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Die europäische Integration hat zum Frieden in Europa beigetragen. Deutschland 
hat vom Binnenmarkt profitiert. Gleichzeitig wurde aber die Souveränität auf die 
EU-Institutionen übertragen. 

Die EU-Mitgliedsstaaten sind sehr heterogen, ebenso ihre Interessen. Die EU ist 
sehr schnell – möglicherweise zu schnell – gewachsen. Statt die EU zu konsolidie-
ren, wurde sie erweitert. Die Flüchtlingskrise zeigt, dass die EU eher eine Wirt-
schafts- als eine Werteunion ist. Das Einstimmigkeitsprinzip lähmt. Auf der EU-
Ebene werden zahlreiche Entscheidungen getroffen, die das Leben der EU-Bürger 
wesentlich beeinflussen. Allerdings fehlt häufig der Rückhalt aus den Mitglieds-
staaten, besonders von Oppositionsparteien, aber auch von Regierungsparteien. 
Es fehlen große Themen, Visionen und auch große Persönlichkeiten. Der Erfolg der 
EU an sich ist nicht messbar, daher werden Rückschlüsse aus (Einzel-)Fällen von 
Misswirtschaft und Klientelpolitik gezogen. Die Opposition gegen die EU ist einfa-
cher als der Einsatz dafür. Vor diesem Hintergrund wird die EU von den EU-Bür-
gern häufig als intransparent und illegitim angesehen. 

Deutschland hat ganz wesentlich von der Globalisierung und der europäischen Ei-
nigung profitiert. Allerdings haben der Strukturwandel in der Wirtschaft hin zu ei-
ner Dienstleistungsgesellschaft und die Verlagerung von einfachen Tätigkeiten in 
Niedriglohnländer dazu beigetragen, dass sich Teile der Bevölkerung von Wirt-
schaft und Politik entfremdet haben. Hierdurch haben populistische Bewegungen 
und Parteien Auftrieb erhalten. Das gilt nicht nur für Deutschland, sondern auch 
für zahlreiche andere Länder. 

In dem Ausmaß, wie Deutschland von der internationalen Integration besonders 
profitiert hat, würde es von einem zunehmenden Nationalismus und Protektionis-
mus im Inland wie im Ausland besonders geschädigt werden. 

Politik und Wirtschaft sind nun gleichermaßen gefordert:

•	� Die Politik sollte eine parteiübergreifende Vision für die langfristige Entwick-
lung des Landes in der europäischen und internationalen Staatengemein-
schaft festlegen, in der vor allem der allgemeine Wohlstand und die nachhal-
tige Entwicklung berücksichtigt sind. Diese Vision sollte in operationalisierte 
Teilziele heruntergebrochen werden, sodass die Politiker sich am Erreichen 
dieser Teilziele messen lassen. Hierdurch ließe sich ein die Öffentlichkeit er-
müdendes parteipolitisches Klein-Klein ebenso vermindern wie die unter Po-
litikern verbreitete Kurzfristorientierung von Wahl zu Wahl. Gleichzeitig 
würde die Planungssicherheit für Unternehmen und Investoren erhöht.
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•	� Unternehmen und Investoren sollten ihre gesellschaftliche Verantwortung 
stärker wahrnehmen. In diesem Zusammenhang wäre zu klären: Liegt der 
Zweck von Unternehmen nur in einer kurzfristigen Shareholder-Value-Maxi-
mierung oder ist da mehr? Besonders die Top-Management-Vergütung ist im 
Einzelfall zu hinterfragen und stärker auf eine nachhaltige Unternehmens-
entwicklung auszurichten. Vor allem falsch ausgestaltete aktienbasierte Ver-
gütungen können Fehlanreize setzen, den kurzfristigen Aktienkurs durch Ak-
tienrückkäufe und Restrukturierungen/Entlassungen zulasten der 
langfristigen Entwicklung zu beeinflussen. Die Transparenz der Vergütungs-
systeme ist zu erhöhen. Nur erklär- und nachvollziehbare Vergütungskon-
zepte sollten vereinbart werden. Gleichzeitig sollten die fiduziarischen 
Pflichten von Investoren stärker betont und durchgesetzt werden. Und auch 
deren Anreizsysteme sind gesellschaftlichen Zielsetzungen anzupassen.

Solche Maßnahmen sollen nicht auf eine Abkehr von der Sozialen Marktwirtschaft 
hinauslaufen, sondern eine maßvolle Vereinheitlichung von gesellschaftlichen, po-
litischen und wirtschaftlichen Zielen bezwecken. 

1.3	 DIENSTLEISTUNGSGESELLSCHAFT

Deutschland hat sich immer mehr zu einer Dienstleistungsgesellschaft  
gewandelt. 

Abbildung 1: Anteile der Sektoren an der Wertschöpfung

Im Jahr 2016 machten die Dienstleistungen in Deutschland mehr als zwei Drittel 
der Wertschöpfung aus, ausschlaggebend waren hierbei die Wirtschaftszweige 
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„Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit“, „Grundstücks- und Wohnungs-
wesen“, „Handel“ und „Unternehmensdienstleister“.

Der Anteil des produzierenden Gewerbes an der Wertschöpfung ist von 1950 bis 
2016 um rund ein Viertel zurückgegangen. Dies ist u.a. auf die Globalisierung der 
Wertschöpfungsketten zurückzuführen: Vor allem die Massenfertigung wurde in 
die Niedriglohnländer verlagert, während anspruchsvolle Tätigkeiten in Deutsch-
land verblieben sind. 

Verglichen mit anderen Ländern ist der Anteil der Industrie an der Wertschöpfung 
mit etwas über 30 Prozent erheblich höher. So betrug dieser Anteil z. B. in Großbri-
tannien im Jahr 2011 nur 9,4 Prozent. In der Finanzkrise zeigte sich, dass die Diversi-
fikation der Wertschöpfung in Deutschland ein Vorteil war gegenüber vom Finanz-
sektor geprägten Volkswirtschaften. Deutsche Industrieunternehmen gehören zu 
den weltweiten Marktführern, vor allem in den Bereichen PKW- und LKW-Bau, Ma-
schinen- und Anlagenbau sowie Chemie. Dies betrifft nicht nur die im DAX 30 no-
tierten Weltkonzerne, sondern auch die Hidden Champions des Mittelstands.

Der Anteil der Land- und Forstwirtschaft sowie der Fischerei ist – wenn auch auf 
vergleichsweise niedrigem Niveau – zwischen 1950 und 2016 noch einmal deutlich 
zurückgegangen.

Der Stellenwert des Dienstleistungssektors dürfte im Zuge der Digitalisierung wei-
ter steigen. Gleichzeitig dürfte die deutsche Volkswirtschaft aufgrund der ver-
gleichsweise hohen Bedeutung der (treibhausgasemissionsintensiven) Industrie von 
Tendenzen zur Dekarbonisierung der Weltwirtschaft stärker als andere betroffen 
sein. Daher ist vor allem in Deutschland eine verlässliche Klimapolitik erforderlich, 
um die Wirtschaft schrittweise den neuen Rahmenbedingungen anzupassen.

1.4	� SCHWACHES WIRTSCHAFTSWACHSTUM  
BEI NULLZINSEN

Trotz günstiger Rahmenbedingungen nur schwaches Wirtschaftswachstum  
erreicht.

Die deutsche Wirtschaft ist seit 1950 fast in jedem Jahr gewachsen, gleichzeitig ha-
ben die Wachstumsraten erheblich abgenommen. Zwar sind die Wachstumsraten 
in den letzten Jahren wieder leicht gestiegen. Experten gehen jedoch davon aus, 
dass diese Wachstumsraten mit Blick auf die günstigen Rahmenbedingungen (nied-
rige Energiepreise, Nullzinsen, expansive Geldpolitik) als niedrig anzusehen sind.
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Abbildung 2: Durchschnittliches Wirtschaftswachstum in Deutschland

Je schwächer aber die (Welt-)Wirtschaft wächst, desto nervöser reagieren die Märk-
te auf unangenehme Nachrichten. Solange sich an den geringen Wachstumsaus-
sichten nichts ändert, wird es immer wieder zu Ausschlägen an der Börse kommen: 
Schwaches Wachstum erhöht tendenziell die Volatilität der Finanzmärkte.

Ist das BIP (noch) der richtige Maßstab für Wachstum und Wohlstand?

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist die wichtigste Methode zur Bestimmung von 
Wirtschaftswachstum und der wichtigste Indikator für Wohlstand. In der Vergan-
genheit bestand meist ein Zusammenhang zwischen dem Wachstum des BIP und 
der Zunahme von Arbeitsplätzen und des durchschnittlichen Arbeitsentgelts. Es 
wird sich zeigen müssen, ob dies auch in einer immer mehr digitalisierten Wirt-
schaft noch der Fall ist. Viele befürchten – nicht zuletzt, weil die Politik die Rah-
menbedingungen nur langsam anpasst – eine ansteigende Konzentration von 
Reichtum und Macht auf einige Wenige. Es besteht die Gefahr, dass bald eine klei-
ne Anzahl hochqualifizierter Topverdiener vielen geringqualifizierten Niedrigver-
dienern gegenübersteht. Zu beachten ist, dass die ökonomisch sinnvolle schöpferi-
sche Zerstörung von Geschäftsmodellen auch die gesellschaftlich nicht wünschens- 
werte Zerstörung von Arbeitsplätzen und Erwerbsbiografien zur Folge haben kann 
– hier werden sinnvolle Rahmenbedingungen benötigt, denn die digitale Transfor-
mation wird sich gleichwohl nicht aufhalten lassen.
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Simon Kuznets, ein US-amerikanischer Ökonom, der 1937 das Konzept des BIP ent-
wickelt hat, warnte bereits damals, dass es sich dabei um eine potenziell gefährli-
che, übermäßige Vereinfachung handele. Diese könne sich als irreführend erwei-
sen und „Illusionen und sich daraus ergebendem Missbrauch“ unterliegen, weil sie 
die „individuelle Verteilung des Einkommens“ oder „eine Reihe von Kosten, die be-
rücksichtigt werden müssen“, außen vor lasse. Ferner sagt es nichts über die Wohl-
standsmaßstäbe wie Vollbeschäftigung oder soziale Sicherheit aus. Auch die Um-
weltzerstörung erfasst das BIP nicht. In diesem Zusammenhang wird es als 
„asymmetrische Bilanzierung“ kritisiert. Denn während beispielsweise die Umwelt-
zerstörung nicht vom Kapital abgezogen wird, findet die Beseitigung der Umwelt-
verschmutzung als Ertrag Berücksichtigung in der Bilanz.

Die Problematik des BIP ist vergleichbar mit der des Jahresabschlusses. Beide Zah-
lenwerke liefern vergleichbare, objektivierte und für einen Sachkundigen relativ 
einfach zu verarbeitende Daten, die als Entscheidungsgrundlage prinzipiell geeig-
net sind. Allerdings zeigen sie nur einen Ausschnitt und sind daher als alleinige 
Entscheidungsgrundlage ungeeignet. Vielmehr müssen sie interpretiert werden, 
ihr Zustandekommen muss analysiert werden – der Blick hinter die Zahlen ist hier 
zentral. Leider geht der Trend bei den Entscheidern derzeit in die entgegengesetz-
te Richtung: Einfache „Ampelsysteme“ werden gewünscht, nicht die intensive Aus-
einandersetzung mit komplexen Zusammenhängen, wie sie in einer digitalisierten 
und globalisierten Welt erforderlich ist. 

In die Analyse des BIP sollten zumindest makroökonomische Daten wie das 
Wachstum des Pro-Kopf-Einkommens, die Arbeitslosenquote und die Einkom-
mensverteilung einbezogen werden. Ferner sind mikroökonomische Daten zu be-
rücksichtigen, die allerdings weniger „hart“ messbar sind und daher einer Bewer-
tungsproblematik unterliegen. Denkbar sind Indikatoren für soziale Sicherheit, 
Arbeitsmarktflexibilität (Möglichkeit, im erlernten Beruf zu arbeiten; Chance, eine 
gleichwertige Stelle zu finden; Sorgen um den Arbeitsplatz), Wohneigentum und 
Gesundheit. Zudem sind die Rahmenbedingungen der Wirtschaftsordnung so an-
zupassen, dass externe Effekte, z. B. die Umweltverschmutzung, internalisiert wer-
den – so würden sie sich auch im BIP niederschlagen.

Seit 2011 war die Inflation in Deutschland rückläufig, im Jahr 2015 betrug sie 
0,3 Prozent. Mittlerweile hat die Inflation zumindest in Deutschland wieder nahe-
zu das Ziel von 2 Prozent erreicht.

Auf diese Entwicklungen reagierten Zentralbanken, darunter auch die Europäische 
Zentralbank (EZB), mit einer expansiven Geldpolitik, infolge derer die Zinsen seit 



13

einiger Zeit nahe Null sind. Nicht nur einzelne Staaten wie Deutschland und die 
Schweiz, sondern auch einige Unternehmen, wie Henkel, konnten Anleihen mit ne-
gativem Zins platzieren. Das Ziel der expansiven Geldpolitik ist, Wirtschaftswachs-
tum zu befördern und Inflationsziele zu erreichen. Der Fokus der Maßnahmen ist 
vor allem auf Unternehmen der Realwirtschaft gerichtet. Allerdings haben die his-
torisch günstigen Kapitalmarktbedingungen nach OECD-Berechnungen in 
Deutschland gerade einmal zu einer Zunahme des produktiven Kapitalstocks von 
0,6 Prozent geführt (alle OECD-Staaten: 1,3 Prozent, Japan sogar nur 0,1 Prozent). 

Abbildung 3: Zinsniveau von deutschen Bundeswertpapieren mit zehnjähriger Laufzeit [in Prozent]  
(Quelle: Bundesbank)

Besonders die öffentliche Hand profitiert von niedrigen bzw. negativen Zinsen, 
aber z. T. auch die Realwirtschaft und Privatpersonen. Deutschland würde bei an-
haltend niedrigem oder negativem Zinsniveau künftig deutlich anders aussehen 
als heute. Der Staat würde eine bedeutsamere Rolle spielen, wenn private Initiati-
ve, z. B. zur Altersvorsorge oder bei Stiftungen zur Wahrnehmung gesellschaftli-
cher Aufgaben, wegfällt. Makro- und mikroökonomische Gewissheiten würden auf 
den Kopf gestellt: Konsum wäre wertvoller als Sparen. Gläubiger hätten Aufwände, 
Schuldner erzielten Erträge. Das Sachvermögen wäre trotz geringerer Fungibilität 
gegenüber dem Geldvermögen vorzuziehen. Anreize für private und betriebliche 
Altersvorsorge entfielen. Vor allem negative Guthabenzinsen für Privatpersonen 
könnten gravierende Folgen haben.
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Das IDW hat in einem Positionspapier die z. T. 
gravierenden Folgen von niedrigen Zinsen, 
Negativzinsen und steigenden Zinsen für 
Banken, Versicherungen, Bausparkassen, Pri-
vatanleger, Altersvorsorge und die öffentliche 
Hand dargelegt. Es stellt sich die Frage, wie 
sich eine Gesellschaft entwickelt, wenn ein 
zentraler Mechanismus ausfällt oder sich in 
sein Gegenteil verkehrt: Wie sieht Deutsch-
land künftig aus, wenn die Zinsen dauerhaft 
bei null Prozent verharren? Wie sieht es aus, 
wenn die Zinsen negativ werden?

Bei steigenden Zinsen steigt der Schuldendienst der öffentlichen Hand nach Ablauf 
der Zinsbindungsfrist. Damit wäre weniger Geld für andere Projekte verfügbar. 
Stiftungen könnten diese Lücken nicht unmittelbar füllen. Im Gegenteil. Es ist zu 
befürchten, dass deren gesellschaftliche Beiträge in der Zwischenzeit ausgefallen 
wären. Vorhandene Liquidität stellt aufgestaute Inflation dar: Bei steigender Inflati-
on werden die Zinsen steigen. Daraufhin werden vorhandene liquide Mittel inves-
tiert, sodass die Inflation unkontrollierbar und über das Inflationsziel hinaus steigt. 

Bereits heute herrscht große Unsicherheit darüber, wie sich die nahe Zukunft ent-
wickeln wird. Bei ansonsten gleich bleibenden Verhältnissen können Zentralban-
ken ein bestimmtes Zinsniveau uneingeschränkt beibehalten oder senken. Zwi-
schenstaatliche Konflikte, ein weiterer Zinsanstieg in den USA, wachsende 
Energiepreise und ähnliche Ereignisse, die außerhalb des Einflusses von Zentral-
banken liegen, können jedoch eine unkontrollierbare, d. h. eine zu schnelle und zu 
starke Zinswende zur Folge haben. Ein solches Umfeld ist allerdings wenig förder-
lich, wenn es darum geht, Wirtschaft und Gesellschaft an eine vierte industrielle 
Revolution anzupassen und Klimaziele zu erreichen. Solange ein zentraler markt-
wirtschaftlicher Parameter als künstlich, als nicht nachhaltig wahrgenommen wird, 
bleibt diese Unsicherheit fortbestehen und hemmt die Soziale Marktwirtschaft da-
rin, sich auf die grundlegend neuen Rahmenbedingungen des 21. Jahrhunderts um-
zustellen.

TrendwaTch  >>  Zinsen
 
idw PosiTionsPaPier Zu Auswirkungen von AnhAltend niedrigen 
Zinsen, negAtiven Zinsen und Zinswende Auf unternehmen,  
individuen und gesellschAft (sTand: 24.06.2016)
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1.5	 DEMOGRAFISCHER WANDEL

Die Deutschen werden immer älter, dies belastet die Altersvorsorge-  
und Gesundheitssysteme. 

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes betrug die durchschnittliche Le-
benserwartung im Jahr 1950 bei neugeborenen Mädchen 68,5 Jahre bzw. 64,6 Jahre 
bei neugeborenen Jungen. Im Jahr 2015 lag die durchschnittliche Lebenserwartung 
von Mädchen bei 83,1 Jahren und von Jungen bei 78,2 Jahren. Während die durch-
schnittliche Lebenserwartung und damit auch der durchschnittliche Altersrenten-
bezug um über zehn Jahre zugenommen haben, wurde das Renteneinstiegsalter 
moderat um grundsätzlich zwei Jahre angehoben.

In einem umlagefinanzierten Altersvorsorgemodell – wie in dem der gesetzlichen 
Rentenversicherung in Deutschland – werden die Rentenzahlungen eines Jahres 
durch die Rentenversicherungsbeiträge der Erwerbstätigen im selben Jahr finan-
ziert. Dieses Modell funktioniert, solange die Zahl der wirtschaftlich Aktiven die 
Zahl der Rentenempfänger deutlich übersteigt, wie dies in der Vergangenheit der 
Fall war. 

Abbildung 4: Altersverteilung in Deutschland am 31.12.1950 (Quelle: Statistisches Bundesamt)
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Im Jahr 1950 waren zehn Prozent der Bevölkerung über 65 Jahre alt, 60 Prozent wa-
ren zwischen 20 und 65 Jahre alt, 30 Prozent unter 20. Das Durchschnittsalter be-
trug 34,9 Jahre.

Abbildung 5: Altersverteilung in Deutschland am 31.12.2013 (Quelle: Statistisches Bundesamt)

Auf den ersten Blick ist die Altersverteilung im Jahr 2013 der aus 1950 recht ähn-
lich. Ein Blick auf die Zahlen zeigt jedoch gravierende Unterschiede:

•	� Der Anteil der Menschen über 65 Jahren hat sich mehr als verdoppelt, auf 
21 Prozent.

•	� Der Anteil der Menschen unter 20 Jahren ist dagegen deutlich zurückgegan-
gen,  von 30 auf 18 Prozent. 

•	 Das Durchschnittsalter der Bevölkerung ist etwas mehr als zehn Jahre höher.

Seit 1972 sind in Deutschland in jedem Jahr mehr Menschen gestorben als Kinder 
geboren wurden. Isoliert betrachtet ist die Bevölkerungszahl insofern seit Jahr-
zehnten rückläufig. Dies ist auch in der Altersverteilung im Jahr 2013 erkennbar: 
Die sogenannten Babyboomer, also die zwischen 1955 und 1969 Geborenen, sind in 
der Altersverteilung dominant und es gibt relativ wenige jüngere Leute. Die Alters-
pyramide hat in Deutschland kein Fundament.
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Abbildung 6: Bevölkerung nach Altersgruppen (Quelle: Statistisches Bundesamt)

Nicht nur die gesamte Bevölkerungszahl wird in den kommenden Jahrzehnten vor-
aussichtlich abnehmen, sondern auch der Anteil der 20- bis 64-Jährigen. Gleich-
zeitig wird der Anteil der Menschen über 65 Jahre und besonders der über 80 deut-
lich zunehmen.

Das wirkt sich gravierend auf umlagefinanzierte Altersvorsorge- und Gesundheits-
systeme aus, die dementsprechend auch kein Fundament haben. Diese Entwicklung 
wird verschärft, wenn die Babyboomer in den kommenden Jahren in Rente gehen:

•	� Der Anteil der Rentner vergrößert sich, ebenso die durchschnittliche Ren-
tenbezugsdauer. 

•	� Altersbedingte Krankheiten wie Diabetes oder Demenz werden deutlich zu-
nehmen. Die Kosten für Gesundheits- und Pflegesysteme werden sich dra-
matisch erhöhen.

•	� Diese Kosten müssen durch immer weniger Erwerbstätige erwirtschaftet 
werden.

Insofern ist es richtig, die Altersvorsorge als Drei-Säulen-System mit gesetzlicher, 
betrieblicher und privater Altersvorsorge einzurichten. Der Staat sollte Anreize für 
eine spätere Verrentung schaffen. Andernfalls drohen demografiebedingt Arbeits- 
und vor allem Fachkräftemangel, was die Rentensysteme weiter unter Druck set-
zen würde. Ohne Erhöhung des Renteneintrittsalters scheint eine Absenkung des 
Rentenniveaus kaum vermeidbar, sodass die Gefahr von Altersarmut steigen wür-
de. Auch die private Kranken- und Pflegevorsorge sollte gestärkt werden.

Fraglich ist auch, wie bei immer mehr alten Wählern eine generationengerechte 
Politik sichergestellt werden kann. 

Statistisches Bundesamt 2015 Seite 19

Bevölkerung Deutschlands bis 2060

Die Alterung schlägt sich besonders gravierend in den Zahlen der Hochbetagten 
nieder. Im Jahr 2013 lebten 4,4 Millionen 80-Jährige und Ältere in Deutschland, dies 
entsprach 5 % der Bevölkerung. Ihre Zahl wird bis 2030 um gut 40 % wachsen und 
2060 mit insgesamt 9 Millionen etwa doppelt so hoch sein wie heute. Es ist also damit 
zu rechnen, dass in 50 Jahren 12 % bis 13 % der Bevölkerung – das ist jeder Achte – 
80 Jahre und älter sein werden.

Die Zahl der unter 20-Jährigen wird dagegen von heute 14,7 Millionen auf etwa 11 bis 
12 Millionen im Jahr 2060 zurückgehen. Damit wird es im Jahr 2060 nur halb so viele 
junge Einwohner unter 20 Jahren geben wie Menschen im Alter von 65 Jahren und älter.

Schaubild 5

2015 - 15 - 0382
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2013

20 bis 640 bis 19

18

61

15

5

80 und älter65 bis 79

20301

17

55

20

8

20601

16

51

20

13

80,8
Mill.

79,2
Mill.

67,6
Mill.

1 13. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung. Variante 1: Kontinuität bei schwächerer Zuwanderung.

Das so genannte Medianalter – es teilt die Gesamtbevölkerung in eine jüngere und 
eine ältere Hälfte – steigt besonders schnell in den nächsten drei Jahrzehnten und 
bewegt sich anschließend auf einem hohen Niveau (Schaubild 6 auf Seite 21). Nur 
bei einer steigenden Geburtenrate wird es nach einem etwas moderateren Anstieg ab 
Ende der 2040er Jahre wieder sinken. Im Ausgangsjahr 2013 betrug das Medianal-
ter 45 Jahre. Bei kontinuierlicher Geburten- und Sterblichkeitsentwicklung wird es bis 
2060 je nach Zuwanderung auf rund 50 beziehungsweise 51 Jahre steigen. Bei einem 
stärkeren Anstieg der Lebenserwartung wird es in der Variante 3 „relativ alte Bevölke-
rung“ fast 52 Jahre erreichen. Bei einem leichten Anstieg der Geburtenrate und stär-
kerer Zuwanderung (Variante 6 „relativ junge Bevölkerung“) wird es dagegen mit 47 
Jahren deutlich geringer ausfallen.

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 

Die Gesamtzahl der unter 20-Jährigen war im Ausgangsjahr 2013 mit 14,7 Millionen 
bereits rund 3 Millionen geringer als noch vor 20 Jahren (im Jahr 1993: 17,5 Millio-
nen). Sie wird bis zum Jahr 2060 bei einer kontinuierlichen demografischen Entwick-
lung weiter sinken. Je nach Stärke der Nettozuwanderung wird sie um 18 % bezie-
hungsweise 26 % abnehmen. Bei einer leicht steigenden Geburtenrate und stärkeren 
Zuwanderung (Variante 6 „relativ junge Bevölkerung“) wird der Rückgang allerdings 
nur 4 % betragen.

Wie sich einzelne Altersgruppen im Betreuungs- beziehungsweise Schul- und Aus-
zubildendenalter entwickeln, ist in Schaubild 7 (Seite 21) dargestellt. Bei beiden 
Altersgruppen kommt es bei einer kontinuierlichen demografischen Entwicklung zu 
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Ist das BIP (noch) der richtige Maßstab für Wachstum und Wohlstand?  
(Fortsetzung)

Abbildung 7: Altersverteilung in Deutschland                       Abbildung 8: Altersverteilung in Deutschland 
am 31.12.1910 (Quelle: Statistisches Bundesamt)	              am 31.12.2013 (Quelle: Statistisches Bundesamt)

Legt man die Altersverteilungen der Jahre 1910 und 2013 in Deutschland nebenein-
ander, offenbart sich unmittelbar der zwischenzeitlich deutlich gestiegene Wohl-
stand: Die prototypische Alterspyramide aus 1910 entspricht der Altersverteilung 
eines Entwicklungslandes. Die Altersverteilung aus 2013 hingegen ist das Resultat 
der verbesserten Hygiene- und Arbeitsbedingungen und eines modernen Gesund-
heits- und Sozialwesens. Dies wird im BIP aber nur erkennbar durch gestiegene 
Wirtschaftsleistung im Gesundheits-, Pflege- und Pharmabereich. 

Bei diesen Betrachtungen ging das Statistische Bundesamt von einem Szenario mit 
unveränderter Migration aus. Deutschland ist traditionell kein Einwanderungsland. 
Doch gerade die Migration eignet sich dazu, Ängste in der Bevölkerung zu schüren 
und populistischen Bewegungen und Parteien Zulauf zu verschaffen. Der demogra-
fische Wandel wurde durch die zunehmende Einwanderung nach Deutschland in 
der jüngeren Vergangenheit erheblich abgemildert: einerseits durch den Zuzug 
von hochqualifizierten jungen Leuten, vor allem aus Südeuropa, die in ihrer Heimat 
aufgrund der dortigen wirtschaftlichen Entwicklung keine Zukunft sehen. Dieser 
„brain drain“ birgt allerdings die Gefahr, die wirtschaftliche Entwicklung dieser Seite 18
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südeuropäischen Länder mittel- bis langfristig weiter zu beeinträchtigen. Anderer-
seits sind im Rahmen der Flüchtlingskrise viele Menschen nach Deutschland ge-
kommen. Diese müssen nun integriert und qualifiziert werden.

Vor diesem Hintergrund sind Rahmenbedingungen zu schaffen, die hochqualifi-
ziertes Personal aus dem Ausland anziehen und die Integration aller Einwanderer 
ermöglichen. 
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2.	 NEUE HERAUSFORDERUNGEN
Die beschriebenen Veränderungen machen deutlich, dass die Rahmenbedingungen 
der Wirtschaftsordnung grundlegend hinterfragt werden sollten. Mit Digitalisie-
rung und Klimawandel steht Deutschland vor weiteren Herausforderungen, die das 
Bild unserer Gesellschaft und Wirtschaftsordnung von Grund auf verändern wer-
den. Innerhalb von nur zehn Jahren hat sich die Rangfolge der wertvollsten Unter-
nehmen der Welt erheblich verändert: 2006 waren unter den sechs nach der Bör-
senkapitalisierung wertvollsten Unternehmen drei aus der Ölindustrie – Exxon- 
Mobil, BP und Royal Dutch Shell – und Microsoft als einziges Tech-Unternehmen. 
Im Jahr 2017 befanden sich mit Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon und Facebook 
fünf Tech-Unternehmen an der Tabellenspitze und kein Unternehmen der Ölindus-
trie mehr.

Die Megatrends Digitalisierung und nachhaltige Entwicklung machen eine breit 
angelegte, partei-, wirtschaftsbranchen- und gesellschaftsübergreifende Debatte 
der Frage „Was ist Soziale Marktwirtschaft im 21. Jahrhundert?“ unausweichlich. 

2.1 	 DIGITALISIERUNG
Die digitale Transformation unterscheidet sich grundlegend von bisherigen Tenden-
zen einer Automatisierung und der zunehmenden Verbreitung des Internets. Wäh-
rend in der Vergangenheit lediglich einzelne Branchen, Unternehmen oder Prozesse 
von der Digitalisierung betroffen waren, ist es heute die gesamte Wertschöpfungs-
kette eines Unternehmens – von der Geschäftsidee über die Entwicklung von Pro-
dukten oder Dienstleistungen, den Einkauf bis hin zu Verkauf und Service.

Bisher wirkte die Digitalisierung innerhalb bestehender Wertschöpfungsketten ef-
fizienzsteigernd und setzte vor allem beim Vertrieb an. Online-Reisebüros erhöh-
ten den Effizienzdruck auf die Tourismusindustrie, das Geschäftsmodell blieb hin-
gegen grundsätzlich unverändert. Neue Anbieter wie etwa Airbnb wirken hingegen 
disruptiv, weil sich die Angebotsstruktur verändert.

Deutsche Unternehmen sind weltweit führend im Anlagen- und Maschinenbau. Im 
Zuge der vierten industriellen Revolution – Industrie 4.0 – können sie noch stärker 
profitieren, z. B. durch den Einsatz von intelligenten Anlagen, Lagermechanismen 
und Betriebsmitteln, die eigenständig Daten austauschen, Aktivitäten wie Bestel-
lungen, Wartungen oder Reparaturen auslösen und sich gegenseitig selbstständig 
steuern. 
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Durch die Industrie 4.0 können Produkte individuell an Kundenwünsche und -be-
darfe angepasst werden. Die Produktion wird insgesamt transparenter, kann kurz-
fristig verändert werden und flexibel auf Störungen und Ausfälle reagieren. Dies 
ermöglicht optimale Produktionsentscheidungen. 

Industrie 4.0 kann darüber hinaus Ressourcenproduktivität und -effizienz erheblich 
erhöhen und so zur nachhaltigen Entwicklung beitragen. Vor dem Hintergrund des 
demografischen Wandels, des Fachkräftemangels und der fraglichen Finanzierung 
der Altersvorsorge können intelligente Assistenzsysteme besonders ältere Arbeit-
nehmer unterstützen und befähigen, ihren Beruf länger auszuüben. Dies würde ei-
ne Anhebung des Renteneintrittsalters und damit eine Verkürzung der Rentenbe-
zugsdauer mit Blick auf das seit der Einführung der Sozialen Marktwirtschaft er- 
heblich gestiegene Durchschnittsalter ermöglichen.

Der Gesetzgeber muss für den Wandel angemessene Voraussetzungen schaffen 
und vor allem für eine flächendeckende Breitbandinfrastruktur sorgen. Politik und 
Wirtschaft sollten bei den Themenbereichen Standardisierung und Referenzarchi-
tektur sowie Aus- und Weiterbildung zusammenarbeiten. Verlässliche Rahmenbe-
dingungen sind erforderlich, um Investitionen freizusetzen. Veränderungen von 
Produktionsprozessen und Produkten erfordern besonders umfangreiche Investiti-
onen in Forschung und Entwicklung. In dem Maße, in dem die Bedeutung von digi-
talen Inhalten heute zunimmt, steigt auch der Stellenwert des geistigen Eigen-
tums. Deshalb gilt es, diesen Wert rechtlich zu schützen. Schließlich sind vor dem 
Hintergrund der zunehmenden Bedeutung von immateriellen Werten die Bilanzie-
rungsvorschriften für selbstgeschaffenes immaterielles Vermögen zu überdenken: 
Sowohl die International Financial Reporting Standards (IFRS) als auch das HGB 
enthalten große Spielräume für die Unterscheidung von Forschungsaufwendungen 
(Aktivierungsverbot) und Entwicklungsaufwendungen (IFRS: Aktivierungspflicht; 
HGB: Aktivierungswahlrecht). Daraus ergibt sich für die Bilanzierenden ein fakti-
sches Wahlrecht, das den Aussagegehalt von ordnungsmäßigen Abschlüssen aus 
Adressatensicht vermindert.

Auch das Gesellschaftsrecht ist an die geänderten Rahmenbedingungen und Mög-
lichkeiten anzupassen, beispielsweise hinsichtlich Registrierung von Unterneh-
men, Sicherstellung der Identifizierung von Gründern und der Authentizität von 
Dokumenten. Im Business-Registers-Connection-System sollen die europäischen 
Handels- und Geschäftsregister miteinander verknüpft werden. Eine Verpflichtung 
zur Online-Registrierung besteht für Unternehmen auf europäischer Ebene derzeit 
nicht, für eine grenzüberschreitende Online-Registrierung existiert ferner kein Re-
gelwerk, welche Daten wie aufzunehmen sind.
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Die überarbeitete EU-Aktionärsrechte-Richtlinie hält Investoren an, ihre Eigen-
tumsrechte aktiv auszuüben. Dies betrifft besonders die Abstimmungen an den 
Hauptversammlungen von institutionellen Investoren, erfordert aber auch einen 
kontinuierlichen Austausch zwischen Unternehmen und Investoren. Die Richtlinie 
umfasst allerdings keine Nutzung digitaler Instrumente. Es wäre zu prüfen, wie-
weit der Einsatz digitaler Technologien wie Audio- und Videokonferenz-Software, 
Online-Plattformen oder elektronische Signaturen den Ablauf von Hauptversamm-
lungen und die Online-Ausübung von Stimmrechten erleichtern.

Es ist schon schwierig genug, ein Unternehmen an die digitale Transformation her-
anzuführen. Doch wie digitalisiert man ein ganzes Land? Digitale Transformation 
erfordert eine breite Diskussion zu neuen Beschäftigungsmodellen und zur Nach-
haltigkeit bestehender Steuer- und Sozialmodelle. Die Ergebnisse einer solchen 
Diskussion sind heute noch nicht absehbar.

Zu den kontroversesten Vorschlägen gehören die Einführung eines bedingungslo-
sen Grundeinkommens sowie einer Robotersteuer, um die (weitere) Verdrängung 
von menschlicher Arbeit durch zunehmend intelligente Systeme und die damit 
verbundenen einkommensabhängigen Ausfälle bei Einkommensteuer und Sozial-
versicherungsabgaben auszugleichen. Beide Ideen sind keineswegs neu. Neu ist al-
lerdings, dass sie heute nicht mehr als Utopien abgetan werden können, sondern 
u.a. von verschiedenen Vorstandsvorsitzenden der im DAX 30 notierten Unterneh-
men empfohlen werden.

Es stellen sich folgende, drängende Zukunftsfragen:

•	� Was bedeutet die zunehmende Digitalisierung für die Arbeitswelt von morgen?
•	� Wie ist das System der sozialen Absicherung anzupassen?
•	� Wie können Arbeitnehmer für die geänderten Aufgaben qualifiziert werden?
•	� Wie ist die Bildungspolitik anzupassen?
•	� Wie werden Datenschutz, Datennutzung und Datensicherheit geregelt?

Hierfür sollten die Kompetenzen für Digitalisierung innerhalb der Bundesregie-
rung klar verteilt werden. Bislang sind vor allem die Bundesministerien für Wirt-
schaft, Verkehr sowie Inneres nebeneinander zuständig, weitere Ministerien brin-
gen sich je nach Sachverhalt ebenfalls ein. Hierdurch drohen Ineffizienzen und 
hoher Koordinierungsbedarf. Vorzuziehen wäre die Bündelung der Kompetenzen: 
entweder in einem neu zu schaffenden Digitalministerium mit eigenem Budget 
und eigenen Zuständigkeiten oder bei einem Staatsminister im Bundeskanzleramt, 
der – ohne großen Fachapparat, aber mit Unterstützung aus dem Kanzleramt – die 
Arbeit der verschiedenen Ministerien koordinieren würde. Vergleichbare Positio-
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nen wurden beispielsweise in Belgien und den Niederlanden geschaffen. Auch im-
mer mehr Unternehmen haben Zuständigkeiten als Chief Digitalisation Officer im 
Vorstand geschaffen. 

2.2	� NACHHALTIGKEIT: KLIMAWANDEL UND  
ENERGIEWENDE

Das Thema Klima und Energiewende ist in der öffentlichen Diskussion weniger 
präsent als das Thema Digitalisierung, aber in seinen Auswirkungen auf den Wirt-
schaftsstandort Deutschland wohl ebenso bedeutsam. Das Intergovernmental Pa-
nel on Climate Change (IPCC) geht davon aus, dass der Klimawandel – anders als 
Digitalisierung und demografischer Wandel – vergleichsweise wenige Branchen 
unmittelbar und stark betreffen wird. Es sind vor allem treibhausgasintensive Un-
ternehmen wie die der Stahl-, Chemie-, Energieerzeugungs- und Automobilwirt-
schaft sowie Versicherungsunternehmen. Allerdings machen diese Branchen rund 
die Hälfte des DAX 30 aus. Ferner warnen Experten vor Risiken für die Finanz-
marktstabilität.

Allerdings bietet die nachhaltige Entwicklung auch erhebliche Chancen, wenn es 
gelingt, Geschäftsmodelle an die sich ändernde Situation anzupassen. So ist Tesla 
an der Börse heute wertvoller als die Konkurrenten Ford oder GM. Und obwohl der 
Umsatz des VW-Konzerns im ersten Halbjahr 2017 zwanzigmal höher war als der 
von Tesla, entsprach Teslas Börsenwert 75 Prozent des VW-Börsenwerts. Nachhal-
tigkeit betrifft die Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells und ist im Kern Chan-
cen- und Risikomanagement.

Mark Carney, Governor der Bank of England und Chairman des G20 Financial Sta-
bility Board (FSB), warnte bereits im Herbst 2014 vor einer „Carbon Bubble“, die 
den Finanzmärkten drohe und potenziell gravierendere Auswirkungen als die Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise haben werde. Wenn die Staatengemeinschaft zur Be-
grenzung des Klimawandels eine weitgehende Dekarbonisierung der Weltwirt-
schaft (um 80 bis 95 Prozent) bis 2050 umsetzt, dann sind treibhausgasintensive 
Assets und Unternehmen mittel- bis langfristig überbewertet. Potenziell für die Fi-
nanzmarktstabilität gefährliche Entwicklungen seien jedoch nicht erst 2050 zu be-
fürchten, sondern schon deutlich eher: Es sei davon auszugehen, dass spätestens 
2030 offenkundig sein wird, dass Wirtschaftsordnungen erheblich anzupassen sei-
en, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu minimieren. Das Problem wäre dann 
nicht mehr, wie in der Vergangenheit häufig vorhergesagt, dass Öl-, Gas- und Koh-
levorkommen eines Tages aufgebraucht sein könnten, sondern dass bestehende 
Vorkommen nicht weiter ausgebeutet werden könnten. Diese Rohstoffe wären 
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„unverbrennbar“. Solche Rohstoffvorkommen selbst, aber auch z. B. Maschinen 
und Anlagen, die für den Betrieb auf solche Rohstoffe angewiesen sind, würden zu 
„Stranded Assets“ – also grundsätzlich noch funktionsfähigen Vermögenswerten 
werden. Doch aufgrund geänderter regulatorischer Vorgaben, sozialer Normen 
oder technologischer Entwicklungen wären sie nicht weiter nutzbar und daher au-
ßerplanmäßig abzuschreiben. 

Risiken für die Finanzmarktstabilität würden sich derzeit vor allem im Versiche-
rungssektor ergeben. Eine deutlich verschärfte Treibhausgasregulierung sei ab 
2030 zu erwarten. Banken hätten einen Anlagehorizont von rund sechs Jahren, ak-
tuelle Investitionen würden also deutlich vor 2030 auslaufen. (Lebens-)Versiche-
rungsunternehmen haben hingegen in der Regel deutlich längere Anlagehorizonte 
von häufig 30 Jahren und damit deutlich über 2030 hinaus. Daher bestünde die 
Gefahr, dass langfristige Anleihen, z. B. von Unternehmen der Stahl-, Chemie-, 
Energieerzeugungs- oder Automobilbaubranchen, die die Versicherer bis zur End-
fälligkeit zu halten beabsichtigen, in einigen Jahren infolge einer schärferen Regu-
lierung von Treibhausgasemissionen deutlichen Abwertungsbedarf haben werden. 
Solche Risiken werden heute kaum berücksichtigt, d. h. sie werden von Finanz-
marktakteuren kaum eingepreist. Carney führt dies auf eine „Tragedy of Horizons“ 
zurück. Heutige Finanzberichte seien überwiegend vergangenheitsorientiert und 
würden allenfalls in der nahen Zukunft erwartbare Entwicklungen antizipieren. 
Aussagen über die mittel- bis langfristige Entwicklung der Rahmenbedingungen 
und darüber, wie sich diese auf die Geschäftstätigkeit auswirken können, z. B. an-
hand von Szenarioanalysen, fehlen. Wenn Investoren nur Informationen über die 
kurzfristige künftige Entwicklung als Entscheidungsgrundlage hätten, würde dies 
zu den vielfach beklagten (zu) kurzfristigen Investitionshorizonten führen oder da-
zu, dass Risiken einfach unbeachtet bleiben. Die Erkenntnis dieser Problematik 
liegt auch der vom IDW unterstützten Entwicklung des Integrated Reporting 
Framework durch den International Integrated Reporting Council zugrunde. Vor 
diesem Hintergrund hat der FSB eine Task Force eingesetzt, die Empfehlungen für 
Climate-Related Financial Disclosures ausgearbeitet hat. Auch das Bundesfinanz-
ministerium hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, um zu prüfen, wieweit der Kli-
mawandel die Finanzmarktstabilität gefährden kann.

Danach sind mit dem Klimawandel zwei Arten von Risiken verbunden:

•	� Physische Risiken: Direkte (physische) Einflüsse auf die Geschäftstätigkeit, 
z. B. durch Überschwemmungen, Desertifikation, Unwetter etc. Diese Risi-
ken können alle Unternehmen unmittelbar betreffen und vor allem auch Ver-
sicherungsunternehmen, die solche Schäden versichern.
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•	� Transitionsrisiken: Risiken, die durch den Übergang zu einer weitgehend 
treibhausgasemissionsfreien Wirtschaft entstehen, besonders durch die Re-
gulierung. Unter Umständen können sie zu außerplanmäßigen Wertminde-
rungen bei einzelnen Vermögenswerten wie Anlagen, Maschinen, Wertpa-
pieren, Beteiligungen führen und die Zukunftsfähigkeit ganzer 
Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsketten infrage stellen. 

Beide Risiken sind negativ miteinander korreliert: Maßnahmen, die den Klimawan-
del abschwächen, vermindern physikalische Risiken, verursachen aber gestiegene 
Transitionsrisiken.

Obwohl die Beachtung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten – Environ-
mental, Social, Governance Issues (ESG) – zunehmend auch im Investoren-Main-
stream ankommt, statt nur in einer „Green Finance“-Nische, werden Klimarisiken 
im Moment noch nicht flächendeckend eingepreist, weder von Investoren noch 
von den betroffenen (Industrie-)Unternehmen. Diese mangelnde Einpreisung be-
deutet zwar noch keine Instabilität des Finanzsystems, kann aber zu systemati-
schen Fehlbewertungen führen. Im Falle von disruptiven Entwicklungen, z. B. er-
hebliche Zunahme physikalischer bzw. Transitionsrisiken, kann das zu Schocks 
führen, die unter Umständen die Finanzmarktstabilität beeinträchtigen.

Als Maßnahmen zur Senkung der Treibhausgasemissionen wurde bislang vor allem 
eine verbesserte Berichterstattung vorgeschlagen. Hier setzen sowohl die Anfang 
2017 in deutsches Recht umgesetzte EU-CSR-Richtlinie als auch die Empfehlungen 
der G20 FSB Task Force an. 

Große kapitalmarktorientierte Unternehmen, Kre-
ditinstitute und Versicherungsunternehmen mit 
mehr als 500 Arbeitnehmern müssen für Ge-
schäftsjahre, die nach dem 31.12.2016 beginnen, 
eine nichtfinanzielle Erklärung bzw. einen geson-
derten nichtfinanziellen Bericht veröffentlichen. 
Hierin ist das Geschäftsmodell zu beschreiben. 
Mindestangaben betreffen weiterhin die Umwelt-, 
Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung 
der Menschenrechte sowie die Bekämpfung von 
Korruption und Bestechung, wenn diese Angaben 
für das Verständnis von Geschäftsverlauf, Ge-
schäftsergebnis, Lage des Unternehmens sowie 
für das Verständnis der Auswirkungen der Tätig-

ZUKUNFT DER BERICHTERSTATTUNG 
» NACHHALTIGKEIT
 
IDW POSITIONSPAPIER: PFLICHTEN UND ZWEIFELSFRAGEN ZUR NICHT- 
FINANZIELLEN ERKLÄRUNG ALS BESTANDTEIL DER UNTERNEHMENSFÜHRUNG 
(STAND: 14.06.2017)
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keiten erforderlich sind. Sollte einer der gesetzlich geforderten Aspekte nicht we-
sentlich sein, ist das vom Unternehmen anzugeben. Zu diesen Aspekten sind Kon-
zepte einschließlich der Due-Diligence-Prozesse, Ergebnisse der Konzepte, Risiken 
und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren zu beschreiben.

Treibhausgasemissionen sind externe Effekte, also Einwirkungen auf die Situation 
Dritter, die nicht im Kosten-Nutzen-Kalkül des Verursachers berücksichtigt wer-
den. Eine reine Berichtspflicht wird allerdings nicht zu ausreichenden Verhaltens-
änderungen führen. Sie kann die Internalisierung dieser externen Effekte, sodass 
der Verursacher die damit verbundenen Kosten trägt, nicht gewährleisten. Es be-
stehen noch zu viele Unsicherheiten darüber, wie sich der Klimawandel tatsächlich 
auswirkt und welche Gegenmaßnahmen die Politik ergreifen wird. Eine ergänzen-
de Maßnahme könnte die Intensivierung des Treibhausgasemissionszertifikate-
Handels auf der EU-Ebene sein. Dafür müssten die den Unternehmen zugeteilten 
Emissionsrechte verknappt werden, damit der Preis auf ein Niveau steigt, auf dem 
er eine Lenkungswirkung entfachen kann. Ebenfalls denkbar ist die Einführung von 
„Green Taxes“, z. B. auf Treibhausgasemissionen. Diese könnten auch im Zusam-
menspiel mit Folgen der zunehmenden Digitalisierung betrachtet werden. Der frü-
here US-Vizepräsident und Friedensnobelpreisträger Al Gore schlug bereits vor ei-
nigen Jahren vor, Treibhausgasemissionen zu besteuern und im Gegenzug die 
Lohnsteuer abzuschaffen. Der intensivste staatliche Eingriff wäre ein gänzliches 
Verbot oder eine Deckelung von Treibhausgasemissionen. Man könnte auch be-
stimmte Geschäftsmodelle, Produktionsverfahren oder Produkte untersagen. Sol-
che disruptiven Entwicklungen sind keineswegs ausgeschlossen, wenn die Politik 
es nicht schafft, einen langfristigen Pfad aufzuzeigen, wie sie ihre Klimaziele ein-
halten möchte. Gleichzeitig wäre ein solcher Ansatz für die Finanzmarktstabilität 
mit den deutlichsten Risiken verbunden.

Bisherige Ansätze, dem Klimawandel entgegenzuwirken, setzen vor allem bei der 
Energieerzeugung an und lassen die beiden ebenfalls treibhausgasintensiven Be-
reiche Wärmeerzeugung und Mobilität außer Acht. Die Bundesregierung sollte 
zeitnah darlegen, welche Ziele wie und bis wann erreicht werden sollen. So würde 
Rechtssicherheit für Unternehmen und Investoren gewährleistet, auf denen auf-
bauend Investitionen getätigt werden können. Andernfalls besteht die Gefahr, 
dass die Bundesregierung ad hoc Maßnahmen einleiten muss, um ihre Klimaziele 
zu erreichen. Potenziell einschneidende Entscheidungen sollten mit ausreichen-
dem zeitlichem Vorlauf fallen, damit sie in den Investitionszyklen von Unterneh-
men und Verbrauchern berücksichtigt werden können.
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Neben der Frage, wie die Bundesregierung ihre Klimaziele erreichen möchte, bleibt 
weiterhin offen, welchen Beitrag sie zur Erreichung der UN Sustainable Develop-
ment Goals leisten möchte. Die Agenda 2030 der Vereinten Nationen wurde in der 
Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 2016 recht oberflächlich umgesetzt. Es ist 
noch nicht hinreichend klar, wie deren Umsetzung die deutsche Wirtschaft beein-
flussen wird.

Genau wie beim Thema Digitalisierung besteht auch im Bereich Nachhaltigkeit ein 
Nebeneinander von Kompetenzen. Derzeit verteilen sie sich auf den Staatssekre-
tärausschuss für nachhaltige Entwicklung, den Parlamentarischen Beirat für 
nachhaltige Entwicklung, den beim Bundeskanzleramt angesiedelten Rat für 
nachhaltige Entwicklung und auf das beim Bundesministerium für Zusammenar-
beit bzw. in der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit angesiedelte Mul-
ti-Stakeholder-Forum des deutschen United Nations Global Compact Networks. 
Auch hier wäre eine Bündelung – entweder bei einem Bundesminister oder bei ei-
nem Staatsminister im Bundeskanzleramt – wünschenswert. Wir gehen davon aus, 
dass Investoren und Unternehmen Risiken und Chancen aus nachhaltiger Entwick-
lung einpreisen werden, wenn die Politik frühzeitig glaubwürdige und zielführende 
Pfade für die Erreichung der ambitionierten Ziele aufzeigt und auch verdeutlicht, 
dass sie die Zielerreichung ernsthaft verfolgt.

2.3	� STEUERLICHE FÖRDERUNG DES WIRTSCHAFTS- 
STANDORTS DEUTSCHLAND IN DER NEUEN  
LEGISLATURPERIODE

2.3.1	 Forschungsstandort Deutschland fördern

Empfehlung

Wir begrüßen die Absicht, eine steuerliche Förderung von Forschung und Entwick-
lung einzuführen. Die neue Bundesregierung sollte Anreize für den Aufbau und die 
Ansiedlung von geistigem Eigentum (sogenanntes intellectual property) in 
Deutschland setzen, um den Produktionsfaktor Wissen nachhaltig in Deutschland 
zu verankern.

Begründung

Der Gefahr, dass Forschung und Entwicklung aus Deutschland abgezogen und In-
vestitionen im Ausland vorgenommen werden, sollte entgegengewirkt werden. In 
einer Wissensgesellschaft kommt dem mobilen Produktionsfaktor „Wissen“ in 
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Form von geistigem Eigentum zunehmende volkswirtschaftliche Bedeutung zu. In-
vestitionen in Forschung und Entwicklung und in die nachhaltige Ansiedlung von 
geistigem Eigentum in Deutschland sollten deshalb gefördert werden. Wir begrü-
ßen daher die im Ergebnispapier der Sondierungsgespräche festgehaltene Absicht, 
eine steuerliche Förderung für Forschung und Entwicklung für kleine und mittlere 
forschende Unternehmen einzuführen. Hierfür stehen verschiedene Modelle zur 
Verfügung. Nach den Ergebnissen der Sondierungsgespräche soll bei den Personal- 
und Auftragskosten angesetzt werden, was jedoch noch nicht näher erläutert wird. 
Wir unterstützen diese sogenannten inputorientierte Forschungs- und Entwick-
lungsförderung und stehen bei fachlichen Fragen zur konkreten Ausgestaltung 
gerne für Gespräche zur Verfügung. Forschungs- und Entwicklungskosten könnten 
steuerlich begünstigt werden, z.B. durch eine Steuergutschrift oder durch die Mög-
lichkeit eines erhöhten Betriebsausgabenabzugs. International anerkannte Maß-
stäbe der Fairness bei der Forschungsförderung, z.B. der sogenannte Nexus-An-
satz, sollten bei der Ausgestaltung beachtet werden. 

Außerdem sollen nach dem Ergebnis der Sondierungsgespräche Investitionen von 
Unternehmen in die Digitalisierung durch steuerliche Anreize unterstützt werden. 
Auch diese Absicht begrüßen wir.

2.3.2.	Steuersystem an eine „digitalisierte Welt“ anpassen

Empfehlung

Es sollten Konzepte entwickelt werden, um das Steuersystem an die veränderten Ge-
schäftsmodelle der digitalen Welt anzupassen. Nur ein ausgewogenes und umsichtig 
ausgestaltetes Steuerrecht sichert die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft und die 
Finanzierung der öffentlichen Haushalte sowohl Deutschlands als auch der EU.

Begründung

Die Digitalisierung verändert Geschäftsmodelle, Vertriebswege und die Art und 
Weise, wie Unternehmensgewinne entstehen. Die Wertschöpfungsbeiträge des im-
mobilen Produktionsfaktors Grund und Boden und des wenig mobilen Produktions-
faktors Arbeit nehmen aufgrund der Digitalisierung im Verhältnis zu mobilen Pro-
duktionsfaktoren ab. Zu den Werttreibern, die zunehmend an Bedeutung gewinnen, 
gehört das – zum Teil in Daten abgebildete – Wissen. Internetkonzerne wie Google, 
Apple, Facebook und Amazon stehen für diese neuen Geschäftsmodelle in einer di-
gitalisierten Welt, an die das Steuerrecht bisher noch nicht ausreichend angepasst 
ist. Zur Sicherstellung eines fairen internationalen Wettbewerbs um den Aufbau 
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und die Ansiedlung mobiler Produktionsfaktoren sollten in Abstimmung mit der in-
ternationalen Staatengemeinschaft Maßstäbe für fairen Steuerwettbewerb entwi-
ckelt werden. Daher unterstützen wir die Absicht der neuen Bundesregierung, eine 
gerechte Besteuerung, vor allem für die genannten großen Konzerne, herbeizufüh-
ren. Steuerhinterziehung und Steuerbetrug sollten international bekämpft werden. 
In diesem Zusammenhang sollte aber nicht gleichzeitig der Begriff „Steuervermei-
dung“ verwendet werden, da es sich bei der Vermeidung von Steuern um ein legales 
und verfassungsrechtlich geschütztes Recht jedes Steuerpflichtigen handelt. 

Bis jedoch ein internationaler Konsens erzielt werden kann, sind uni- oder multila-
terale Abwehrregelungen, die das Steueraufkommen sichern, als Übergangslösung 
nur sachgerecht, wenn sie sehr konkrete und erkennbare Maßstäbe für einen fai-
ren internationalen Steuerwettbewerb folgerichtig umsetzen. Der Gesetzgeber 
muss Maßstäbe – zugunsten wie zulasten der Steuerpflichtigen und des Fiskus – 
entwickeln, die Deutschland zu einem glaubwürdigen und verlässlichen Partner für 
andere Staaten machen. Fehlt hingegen ein klares Konzept für einen fairen inter-
nationalen Steuerwettbewerb oder ist die Umsetzung nicht folgerichtig, sind Ab-
wehrregelungen nicht sachgerecht. Werden Maßnahmen wie eine „Ausgleichsteu-
er“ für Internetunternehmen ohne die notwendigen konzeptionellen Vorüber- 
legungen eingeführt, sind sie als rein fiskalische Maßnahmen geeignet, die inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und Europas zu gefährden.

2.3.3.	Anzeigepflicht nur unter bestimmten Voraussetzungen einführen

Empfehlung

Steuerhinterziehung und Geldwäsche sollten international wirksam unterbunden 
werden. Eine Anzeigepflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltungsmodelle 
sollte verhältnismäßig ausgestaltet sein und Steuerpflichtige nicht einseitig be-
lasten. Daher sollte sie mit einem Recht des Steuerpflichtigen auf rechtsbehelfs-
fähige Entscheidung und Auskunft über die angezeigte Gestaltung verbunden 
werden, eine stringente und enge Definition der anzuzeigenden Gestaltungen ent-
halten und auf grenzüberschreitende Sachverhalte beschränkt werden. Zudem 
sollte eine etwaige Pflicht zur Anzeige bei dem Steuerpflichtigen und nicht bei 
dem Berufsträger liegen.

Begründung

Die Einführung einer Anzeigepflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltungs-
modelle führt zu einer erheblichen Mehrbelastung für Unternehmen und Verwal-
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tung. Sie zielt vor allem auf höhere Steuereinnahmen ab, so BFH-Präsident Mel-
linghoff (vgl. FAZ v. 10.10.2017, S. 17). Anstelle einer einseitigen Maßnahme 
zulasten der Steuerpflichtigen sollte im Wege einer verbindlichen Auskunft die Fi-
nanzverwaltung verpflichtet werden, die Sach- und Rechtsausführungen des Steu-
erpflichtigen zu würdigen und dem Steuerpflichtigen das Ergebnis ihrer Beurtei-
lung mitzuteilen. Durch ein solches Auskunftsrecht könnten Differenzen effizient 
geklärt und das Steuerverfahren beschleunigt werden. Neben einem Mehr an 
Rechtssicherheit stärkt ein solches Modell die Kooperation im Steuerverfahren 
und verbessert das Steuerklima.

Eine etwaige Anzeigepflicht sollte zudem auf grenzüberschreitende Steuergestaltun-
gen beschränkt werden, da weitere Informationen – wenn überhaupt, dann – in grenz-
überschreitenden Sachverhalten erforderlich sind und die Information der Finanzver-
waltung in rein nationalen Fällen durch Auskunftsrechte und -pflichten ausreichend 
gewährleistet ist. Aus Gründen der Rechtssicherheit ist sie zudem an konkrete Vor-
aussetzungen zu knüpfen und sollte dem Steuerpflichtigen auferlegt werden.

2.3.4.	Marktgerechte Verzinsung im Steuerrecht sicherstellen

Empfehlung

Wir begrüßen, dass die private Altersvorsorge weiterentwickelt werden soll. Hierzu 
sollte die – aufgrund des äußerst niedrigen Marktzinsniveaus – marktferne Verzin-
sung im Steuerrecht bei der Bewertung von Pensionsrückstellungen (Abzinsungs-
satz 6 Prozent p.a.) beseitigt und durch realitätsgerechte Zinssätze ersetzt werden. 

Das gilt auch für die bestehenden steuerlichen Bewertungsvorbehalte für Verbind-
lichkeiten und Rückstellungen (Abzinsungssatz 5,5 Prozent p.a.).

Zudem sollte bei der sogenannten Vollverzinsung, die Ansprüche aus dem Steuer-
schuldverhältnis betrifft, anstelle des starren Zinssatzes von 0,5 Prozent pro Mo-
nat ein marktnaher Zinssatz angewendet werden. 

Begründung

Im Ergebnispapier zu den Sondierungsgesprächen wird angekündigt, die private Al-
tersvorsorge weiterzuentwickeln. Dies begrüßen wir ausdrücklich. Um die betriebli-
che Altersvorsorge zu stärken, ist es dringend erforderlich, die Vorschriften zur Abzin-
sung von Pensionsrückstellungen in der Steuerbilanz an das Marktniveau anzupassen. 
Ebenso sollten die übrigen steuerbilanziellen Abzinsungsvorschriften und die abga-
benrechtlichen Verzinsungsregeln an das Marktniveau angenähert werden.
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Das Drei-Säulen-Modell der Altersversorgung gerät durch das anhaltend geringe 
Marktzinsniveau zunehmend unter Druck. Eine verlässliche Rentenpolitik bedeutet 
aus unserer Sicht, die tragenden Säulen zu stärken. Daher begrüßen wir, dass auch 
die künftigen Regierungsparteien beabsichtigen, am Drei-Säulen-Modell festzuhal-
ten und es weiterzuentwickeln. Das kann bei der betrieblichen Altersversorgung 
durch eine Reform der Abzinsungsvorschriften erreicht werden. In der Handelsbi-
lanz werden Pensionsverpflichtungen mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet und auf 
den Barwert abgezinst. Dabei wird der Durchschnitt der Marktzinssätze der letzten 
zehn Jahre zugrunde gelegt; in der Steuerbilanz ist dagegen ein starrer Zinssatz von 
6 Prozent vorgeschrieben. Auf diese Weise wird die steuerliche Bemessungsgrund-
lage künstlich hoch gehalten. Für Unternehmen ist es bei dem niedrigen Marktzins-
niveau deshalb zunehmend kostenintensiv, ihren Arbeitnehmern eine betriebliche 
Altersversorgung zu ermöglichen. Das FG Köln hat mit seiner Vorlage an das Bun-
desverfassungsgericht deutlich gemacht, dass Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit 
des Zinssatzes in § 6a EStG bestehen (vgl. FG Köln v. 12.10.2017, 10 K 977/17).

Eine ähnliche Abweichung zwischen Handels- und Steuerbilanz besteht auch im 
Bereich der sonstigen Rückstellungen und Verbindlichkeiten, die mit einem starren 
Zinssatz von 5,5 Prozent abgezinst werden. 

Gleiches gilt für die Vollverzinsung, die mit 6 Prozent p.a. ebenfalls nicht dem 
Marktzinsniveau entspricht. Erschwerend kommt die Ungleichbehandlung von Er-
stattungszinsen als steuerpflichtige Einkünfte hinzu, während Nachzahlungszinsen 
als nicht abzugsfähige Ausgaben behandelt werden.

2.3.5.	 Abgeltungsteuer mit Augenmaß abschaffen

Empfehlung

Wir sprechen uns grundsätzlich für einen Erhalt der Abgeltungsteuer aus. Eine Ab-
schaffung der Abgeltungsteuer und deren Folgen sollten wohlüberlegt sein. Zu be-
grüßen ist, dass die Abschaffung der Abgeltungsteuer auf Zinseinkünfte be-
schränkt werden und erst erfolgen soll, wenn der automatische Informations- 
austausch etabliert ist.

Begründung

Die Abgeltungsteuer hat sich bewährt. Sie beruht auf einem vereinfachten Erhe-
bungsverfahren und ist international wettbewerbsfähig. Sie ist ein bedeutsamer 
Beitrag zum Bürokratieabbau. Allein dies spricht unseres Erachtens dafür, die Ab-
geltungsteuer beizubehalten.
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Da sich die Koalitionsparteien gleichwohl bereits auf eine Abschaffung geeinigt 
haben, geben wir zu bedenken, diese mit Augenmaß durchzuführen.

Es ist ungeklärt, wie sich das Steueraufkommen bei einer Abschaffung der Abgel-
tungsteuer entwickelt. Nach unterschiedlichen Schätzungen werden sowohl Steu-
ermehr- als auch Steuermindereinnahmen unterstellt. Ein Ergebnis der Sondie-
rungsgespräche ist jedoch, dass die Steuerbelastung der Bürger nicht erhöht 
werden soll. Eine Abschaffung der Abgeltungsteuer, auch wenn dies nur auf Zins-
einkünfte beschränkt sein sollte – was wir ausdrücklich begrüßen –, ist vor diesem 
Hintergrund nochmals zu prüfen.

Auch der Zeitpunkt der Abschaffung muss wohlüberlegt gewählt werden. Bei einer 
sofortigen Abschaffung würde in der Übergangsphase ein erheblicher Umstel-
lungsaufwand für die Banken entstehen. Sie müssten sich nicht nur für den Infor-
mationsaustausch mit ausländischen Banken rüsten, sondern gleichzeitig zusätz-
lich die Neuerungen aufgrund der Systemumstellung umsetzen. Die Kosten 
würden Banken erfahrungsgemäß auf ihre Kunden, z.B. in Form von höheren Bank-
gebühren, umlegen.

Die Finanzbehörden müssen die im Rahmen des Datenaustauschs erhaltenen In-
formationen auswerten. Eine gleichzeitige Umstellung des Besteuerungssystems 
mit zusätzlichen Angaben in der Einkommensteuererklärung wäre zu bewältigen.

Diese Probleme wurden offensichtlich erkannt, da die Abgeltungsteuer erst dann 
abgeschafft werden soll, wenn sich der automatisierte Datenaustausch – auch inter-
national – etabliert hat. Wir unterstützen dieses Vorgehen und raten dazu, sich ge-
nügend Zeit zu nehmen, um zunächst ausreichend Erfahrungen mit dem Informati-
onsaustausch zu sammeln und seine Funktionsfähigkeit in der Praxis abzuwarten.

2.3.6.	�„GKKB“ einführen – auch für Personengesellschaften  
(„Optionsmodell“) 

Empfehlung

Wir unterstützen die Pläne zur Einführung einer gemeinsamen, konsolidierten kör-
perschaftsteuerlichen Bemessungsgrundlage (GKKB) bei Kapitalgesellschaften. 
Um den Anwendungsbereich der GKKB signifikant zu erweitern, sollten auch Per-
sonengesellschaften einbezogen werden. Dies könnte erreicht werden, indem Per-
sonengesellschaften die Option zur Körperschaftsbesteuerung eingeräumt wird 
(das sogenannte Optionsmodell). Dies würde auch den Bürokratieaufwand im Zu-
sammenhang mit Personengesellschaften deutlich reduzieren.
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Begründung

Wir begrüßen, dass sich die künftigen Koalitionsparteien im Ergebnispapier ihrer 
Sondierungsgespräche dafür ausgesprochen haben, die Einführung einer gemein-
samen, konsolidierten körperschaftsteuerlichen Bemessungsgrundlage voranzu-
treiben. Eine EU-weite Vereinheitlichung der körperschaftsteuerlichen Bemes-
sungsgrundlage verringert steuerliche Gestaltungsspielräume, die sich aus Rechts- 
unterschieden der Mitgliedstaaten ergeben, und leistet so einen wichtigen Beitrag 
zur Missbrauchsvermeidung.

Die GKKB sollte möglichst breit angewendet werden. Daher schlagen wir vor, auch 
Personengesellschaften den Anwendungsbereich der GKKB zu eröffnen, indem ih-
nen die Möglichkeit eingeräumt wird, sich dem Besteuerungsregime von Kapital-
gesellschaften zu unterwerfen (Optionsmodell). 

Das Optionsmodell schafft in diesem Zusammen-
hang gleiche Wettbewerbsbedingungen, senkt 
und vereinheitlicht Bürokratielasten für Unterneh-
men. Dies trägt dazu bei, dass sich Deutschland in 
einem verschärften internationalen Steuerwettbe-
werb behaupten kann (vgl. Präsident des Ifo-Insti-
tuts Fuest, Börsenzeitung v. 12.10.2017, S. 5).

Die Besteuerungsregeln für Personengesellschaf-
ten in Deutschland sind kompliziert und zeichnen 
sich durch Besonderheiten aus, die ausländische 
Steuersysteme nicht kennen. Das gilt beispiels-
weise für den Bereich des sogenannten Sonderbe-
triebsvermögens, das mit hohem bürokratischem 

Aufwand, z. B. Sonderbilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen für die Gesell-
schafter, jährlich fortgeführt werden muss. Durch das Optionsmodell kann daher 
ein Bürokratieabbau bei Personenunternehmen erreicht werden.

2.3.7.	Neuregelungen der Erbschaftsteuerreform justieren

Empfehlung

Eine konzeptionell durchdachte Neuausrichtung der Erbschaftsteuer ist mittelfris-
tig wünschenswert. Kurzfristig sind Nachbesserungen der Neuregelungen der 
Erbschaftsteuer dringend erforderlich, um nicht ganze Branchen zu benachteili-
gen und die für Familienunternehmen eingeführte Regelung des Vorababschlags 

IDW POSITIONSPAPIER ZUM EINSTIEG  
IN EINE RECHTSFORMNEUTRALE  
BESTEUERUNG („OPTIONSMODELL“)

(STAND: 25.08.2017)
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nicht praktisch ins Leere laufen zu lassen. Es sollten keinesfalls Verschärfungen 
erwogen werden.

Nachbesserungsbedarf beim 90-Prozent-Test

Die Regelung des sogenannten 90-Prozent-Tests sollte insoweit geändert werden, 
als ein Schuldenabzug im Rahmen des Finanzmitteltests zugelassen wird.

Begründung

Nach § 13b Abs. 2 ErbStG ist der Wert des begünstigungsfähigen Vermögens voll-
ständig nicht begünstigt, wenn das sogenannte Verwaltungsvermögen mehr als 90 
Prozent beträgt. Nach Abschnitt 13b.9 Abs. 2 des koordinierten Ländererlasses zur 
ErbSt ist bei der als sogenannten 90-Prozent-Test bezeichneten Regelung keine Ver-
rechnung von Schulden mit Finanzmitteln zulässig. Dies hat zur Folge, dass insbe-
sondere bei Einzel- und Großhandelsunternehmen, bei denen erhebliche Teile des 
Vermögens aus Forderungspositionen und damit aus Finanzmitteln bestehen, eine 
Verschonung von Betriebsvermögen vollständig entfällt. Diese Rechtsfolge wider-
spricht der gesetzlichen Systematik in den übrigen Regelungen zur Ermittlung des 
begünstigten Vermögens und unseres Erachtens auch dem Gesetzeszweck.

Nachbesserungsbedarf beim Vorababschlag

Die Regeln zum Vorababschlag sollten überarbeitet werden. Es sollte ausreichen, 
wenn zwei der bislang drei Voraussetzungen vorliegen. Ferner sollte der Beobach-
tungszeitraum nach Erbfall oder Schenkung von 20 Jahren auf fünf oder sieben 
Jahre verkürzt werden.

Begründung

Der Vorababschlag ist ein wichtiger Baustein des Verschonungssystems, das 
grundsätzlich als angemessene Verschonung für Familienunternehmen geeignet 
ist. Wir halten es aber für überschießend, dass die Voraussetzungen (Entnahme-, 
Verfügungs- und Abfindungsbeschränkung) kumulativ vorliegen müssen. Es sollte 
ausreichen, dass zwei dieser drei Voraussetzungen vorliegen.

Für die Zeit nach dem Erbfall / der Schenkung ist eine gewisse Frist zur Miss-
brauchsvermeidung zwar sinnvoll, mit 20 Jahren jedoch überzogen. Eine Frist von 
20 Jahren schränkt die gesellschaftsvertragliche Freiheit unangemessen ein und 
wird nach unseren Einschätzungen dazu führen, dass nur wenige Familienunterneh-
men diese Erleichterungen in Anspruch nehmen können. Es bietet sich an, sich an 
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den bereits bestehenden und bewährten Haltefristen von fünf Jahren im Fall der Re-
gelverschonung (§ 13a Abs. 3 Satz 1, § 13a Abs. 6 Satz 1 ErbStG) sowie sieben Jahren 
im Fall der Optionsverschonung (§ 13a Abs. 10 Nr. 2 und 6 ErbStG) zu orientieren.

2.3.8.	Rechtssicherheit bei der umsatzsteuerlichen Organschaft schaffen

Empfehlung

Die Voraussetzungen, unter denen Personengesellschaften Teil eines umsatzsteuer-
lichen Organkreises sein können, sollten klar geregelt werden. Aus Gründen der 
Rechtssicherheit sind verfahrensrechtliche Begleitmaßnahmen wünschenswert, mit 
denen im Vorhinein rechtssicher geklärt werden kann, ob eine Organschaft vorliegt.

Begründung

Eine umsatzsteuerliche Organschaft tritt bei Vorliegen der gesetzlichen Vorausset-
zungen nach der aktuellen Regelung kraft Gesetzes, d.h. gegebenenfalls vom Steu-
erpflichtigen unbemerkt, ein. Während dem Wortlaut der gesetzlichen Regelung 
zufolge nur juristische Personen Teil eines umsatzsteuerlichen Organkreises sind, 
kommen sowohl der V. als auch der XI. Senat des BFH mit unterschiedlicher Ausle-
gungstechnik zu dem Ergebnis, dass unter weiteren Voraussetzungen auch Perso-
nengesellschaften nach geltender Rechtslage Teil eines Organkreises sein können. 
Diese Rechtsprechung sorgt in der Unternehmenspraxis für erhebliche Rechtsunsi-
cherheit. Daher sollten die Voraussetzungen für die Einbeziehung von Personenge-
sellschaften in den umsatzsteuerlichen Organkreis klar geregelt werden.

Wünschenswert wäre, durch verfahrensrechtliche Regelungen von Anfang an 
Rechtssicherheit über das Vorliegen einer umsatzsteuerlichen Organschaft zu 
schaffen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn das Bestehen einer umsatzsteu-
erlichen Organschaft von einem Antrag abhängig gemacht würde (Antragsverfah-
ren) oder ein gesondertes Feststellungsverfahren eingeführt würde (Feststellungs-
verfahren).
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3.	 ZUSAMMENFASSUNG
Die Soziale Marktwirtschaft hat nach dem Zweiten Weltkrieg maßgeblich zum 
Wirtschaftswunder beigetragen. 

Seitdem haben sich die Rahmenbedingungen erheblich geändert, besonders durch 
den gestiegenen Anteil von Dienstleistungen an der Wertschöpfung (BIP), durch die 
Globalisierung, die stagnierende Wirtschaft und durch den demografischen Wandel:

•	� Die außenwirtschaftliche Verflechtung der deutschen Wirtschaft hat  
stark zugenommen.

•	� Die internationale Verflechtung der Politik hat stark zugenommen. Die  
Vorteile werden den Bürgern nicht ausreichend deutlich.

•	� Deutschland hat sich immer mehr zu einer Dienstleistungsgesellschaft  
gewandelt. 

•	� Die deutsche Wirtschaft stagniert bei nahezu Nullwachstum und Nullzinsen.

•	� Die Deutschen werden immer älter, dies belastet Altersvorsorge- und Ge-
sundheitssysteme.

Gleichzeitig befindet sich die Gesellschaft in einem tiefgreifenden Wandel, ausge-
löst durch die zunehmende Digitalisierung aller Lebensbereiche und durch den Kli-
mawandel. 

Diese veränderten Rahmenbedingungen stellen auch das deutsche Steuersystem 
vor neue Herausforderungen. Um die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstand-
orts Deutschland zu erhalten und zu stärken, empfehlen wir konkret folgende 
Maßnahmen:

1.	 Forschungsstandort Deutschland fördern

2.	 Steuersystem an eine digitalisierte Welt anpassen

3.	 Anzeigepflicht nur unter bestimmten Voraussetzungen einführen

4.	 Marktgerechte Verzinsung im Steuerrecht sicherstellen

5.	 Abgeltungsteuer mit Augenmaß abschaffen

6.	 GKKB einführen – auch für Personengesellschaften (Optionsmodell)

7.	 Neuregelungen der Erbschaftsteuerreform justieren

8.	 Rechtssicherheit bei der umsatzsteuerlichen Organschaft schaffen
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